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Greenpeace-Studie

Verfehlen der Klimaziele kostet Milliarden
Stand: 06.03.2019 09:53 Uhr

Wenn Deutschland seine Klimaschutzziele reißt, kann das für den Steuerzahler teuer werden: Eine neue Studie im Auftrag

von Greenpeace nennt Kosten von bis zu 36 Milliarden Euro.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Die Bundesregierung hat sich verbindliche Klimaschutzziele gesetzt . Werden die nicht eingehalten - und so sieht es derzeit

aus -, dann kostet das viel Geld: bis zu 36 Milliar den Euro für einen Zeitraum von rund zehn Jahren. Das hat das Kölner New

Climate Institute im Auftrag von Greenpeace ausgerechnet . Vor allem die Bereiche Verkehr, Gebäude und Landwir tschaft

hinken beim Einsparen von Treibhausgas hinterher.

Mehr zum Thema

Umweltministerin Schulze: Klimaziele rücken in weite Ferne

Verschmutzungsrechte werden teurer

Schafft Deutschland die eigenen Klimaziele nicht , müsste die Bundesregierung bei anderen europäischen Staaten

Verschmutzungsrechte kaufen. Derzeit wäre das noch günstig - aber die Pr eise steigen, je knapper die Emissionszert ifikate

werden. Daher lohne sich CO2-Sparen zuhause, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Sie will ihre

Ressortkollegen zu ambit ionier terem Klimaschutz bringen. Dazu sollen die Ressorts Verkehr, Innen, Wirtschaft und

Landwirtschaft im Klimaschutzgesetz eigene Wege zu mehr Treibhausgas-Einsparungen benennen. Die Union übt schar fe

Krit ik an diesem Vorgehen.

Dieser Art ikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:

www.tagesschau.de/ inland/ klimaschutz-ziele-101.html

Schulze will mehr Anstrengungen im Klimaschutz.
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Pressemitteilung

28.09.2018

Energiewende droht zu scheitern

Bundesrechnungshof bilanziert Stand der Umsetzung der Energiewende

„Die Bundesregierung droht mit ihrem Generationenprojekt der Energiewende zu scheitern. Darauf deuten teils erhebliche
Zielverfehlungen bei der Umsetzung hin“, bilanziert der Präsident des Bundesr echnungshofes Kay Scheller anlässlich der
Zuleitung eines Berichts an den Deutschen Bundestag über die Umsetzung der Ener giewende durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi). „Der enorme Aufwand und die starke Belastung der Bürger und Wirtschaft stehen in
krassem Missverhältnis zum bisher dürftigen Ertrag der Energiewende. Wenn die Energiewende gelingen soll, muss die
Bundesregierung umsteuern“, sagte Scheller.

Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass das BMWi die Energiewende unzureichend koordiniert und mangelhaft steuert. Die
bisherigen finanziellen Belastungen der Wirtschaft sowie der ö ffentlichen und privaten Haushalte sind enorm. Der
Bundesrechnungshof geht für das Jahr 2017 von mindestens 34 Mrd. Euro aus. Trotzdem wird Deutschland fast alle Ziele der
Energiewende bis zum Jahr 2020 verfehlen. Die Prüfung des Bundesrechnungshofes zeigt, dass dies auch auf Mängel bei der
Koordination und Steuerung der Energiewende durch das BMWi zurückzuführen ist.

Damit lässt das BMWi die notwendige Handlungsbereitschaft vermissen, die angesichts eines derart komplexen Projekts zu
erwarten wäre. So hat es auch nach fünf Jahren nicht genau bestimmt, was es tun muss, um die Energiewende so zu
koordinieren, dass die Bundesregierung die damit verbundenen Ziele wirtschaftlich erreicht.

Der Bundesrechnungshof hat Möglichkeiten aufgezeigt, die die Koordination und Steuerung der Energiewende verbessern
können. So ist beispielsweise eine gesamtverantwortliche und entscheidungsbefugte Stelle für die Umsetzung der
Energiewende unerlässlich.

Nicht nur für die Steuerung, sondern auch für die Akzeptanz der Energiewende ist es notwendig, dass das BMWi die Kosten
der Energiewende vollständig transparent macht. Es muss außerdem klar machen, was genau es unter den Zielen der
Bezahlbarkeit und der Versorgungssicherheit bei der Energiewende versteht. Die Bundesregierung sollte den Ansatz aufgeben,
die Energiewende mit einer Vielzahl komplizierter Gesetze und Verordnungen zu regeln. Vielmehr sollte sie einen rechtlichen
Rahmen und ökonomische Anreize zu umweltverträglichem Verhalten setzen. In Betracht käme dafür z. B. eine allgemeine
CO2-Bepreisung. Dadurch könnten verschiedene derzeit zu zahlende Umlagen und Steuer n entfallen und auch das bisherige

Regelungsdickicht könnte erheblich gelichtet werden.

Das BMWi hat die Vorschläge des Bundesrechnungshofes überwiegend zurückgewiesen. Es sieht keinen Handlungsbedarf
und hält die Energiewende für effektiv und effizient koordiniert.

In den letzten fünf Jahren wurden für die Energiewende mindestens 160 Mrd. Euro aufgewendet. Steigen die Kosten der
Energiewende weiter und werden ihre Ziele weiterhin verfehlt, besteht das Risiko des Vertrauensverlustes in die Fähig  keit von
Regierungshandeln. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sind entscheidende Verbesserungen bei der Koordination und
Steuerung der Energiewende unumgänglich.
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Regelwerk Strategie Indikatoren zur pol. Steuerung 

Int. 

Vereinbarungen 
Klimaschutz Treibhausgasemissionen 

EnEV 

Energieeffizienz 

Jahres-Primärenergiebedarf QP bezogen auf den nicht-

erneuerbaren Anteil der Primärenergie 

(Hauptanforderung);  

Endenergiebedarf (nachweislich im Energieausweis) 

Wärmeschutz 

spezifischer, auf die wärmeübertragende 

Umfassungsfläche bezogener 

Transmissionswärmeverlust H’T (Nebenanforderung) 

EEWärmeG 
Erneuerbare 

Energien 

Deckungsanteile erneuerbarer Energie (bzw. 

Ersatzmaßnahmen) am Wärmeenergiebedarf 

• Verschiedene Bezugsgrößen in der Steuerungssystematik definieren die gesetzlichen Anforderungen an Maßnahmen vor Ort. 

• Die Effizienz alternativer Handlungsoptionen wird auf Objektebene aus einer ingenieurwissenschaftlichen Betrachtung heraus 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) bewertet. 

GEG        Klimaschutz         Treibhausgasemissionen (nachweislich/Hülle) 



Warum dann nicht gleich nach CO2 Steuern? 









Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Energiewende 
Ziel ist die (sektorenübergreifende) Transformation des Energiemarktes hin einer erneuerbaren Energieversorgung 



Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 



• Die Umsetzungsstrategie zielt(e) darauf ab, mit dem Steuerungssystem die Energieeffizienz von Gebäuden kontinuierlich zu steigern. Die 

deutsche Ingenieurskunst meistert dies in hervorragender Weise –  die technische Realisierung ist damit kein Engpass. 

• Die Kosten zur Umsetzung der Anforderungen steigen jedoch mit jeder Novelle an.  



-> Verhältnis von energetisch bedingten Kosten zu ersparten Energiekosten auf der Ebene eines Gebäudes 

 „Anforderungen gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell 

die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen 

Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen 

erwirtschaftet werden können“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EnEG ) 

Die Wirtschaftlichkeit der in der EnEV geforderten Maßnahmen wird auf dieser Grundlage vor jeder Novelle 

geprüft. Die Realität ist weit komplexer, als es diese Definition nahelegt. 

• Akteursperspektive Mieter – Vermieter (Investor-Nutzer-Dilemma /Kosten-des-Wohnens-Dilemma) 

• Abbildung der (individuellen) Entscheidungssituation (Kopplungsprinzip von Modernisierungs-

/Sanierungsmaßnahmen) 

• Berücksichtigung der marktüblichen Fremdfinanzierungskosten bzw. Eigenkapitalverzinsung 

• Wertänderung / Rahmenbedingungen des lokalen Immobilienmarktes 



Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Steuerung der Effizienz in der EnEV aus einer technischen Perspektive:  

je energieeffizienter der Primärenergiebedarf (rechnerischer Wert) eines Gebäudes ist, desto besser!  

 



Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 
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Ergebnisse u.a. in Form von

Umwelteffekten/Energiebedarfen,

Kosten der Maßnahmen, etc.

Ergebnisse u.a. in Form von

Vermeidungskosten, finanziellen 

Allokationseffekten, sozialen Effekten, etc.

Ergebnisse in Form von politischen Steuerungssystemen

(energetischen Anforderungen, Umlagerechten, Fördermaßnahmen, etc.) Prinzipschaubild

Objektbezogene

Bewertung

Subjektbezogene Bewertungen Gesamtwirtschaftlich

-umweltpolitische 

Bewertung

Ziel ist die Effizienz der 

technischen Lösung auf 

Gebäudeebene (LCC).

Ziel ist die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit aus der Perspektive 

immobilien-wirtschaftlicher Akteure (Eigentümer/Nutzer/Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die Sicherstellung der Behaglichkeit.

Ziel ist die effiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen (– sofern 

die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes der 

Engpass ist).

Maßnahmen

vor Ort

Eigentümer

Nutzer Produzenten

Die Bewertungsansätze sollten nicht getrennt 

voneinander betrachtet werden

Die Bewertungsansätze bauen in ihren Eingangsdaten und Ergebnissen aufeinander auf
•

•

•

•
•

Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Handlungsoption im Vergleich zu einer anderen entscheidet sich aus der subjektiven 

Bewertungsperspektive – nicht auf Grundlage technischer Bewertungsansätze nach EnEV/EnEG. 





•

•
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Fazit: Investitions-/Gestehungskosten der exemplarischen Mehrfamilienhäuser 

Aus den vorherigen Ausführungen lassen sich nun die Gestehungskosten für die exemplarischen 

Mehrfamilienhäuser für die unterschiedlichen energetischen Standards und Konzepte 

zusammenfassen (vgl. Tabelle 15, 16).  

Tabelle 12: Investitionskosten des MFH 6 WE 

Energetischer Standard 

EnEV 

2014 QP 55% / H’T 85% 

Einheit 

Definiert als Basis V1 V2/V3 V4 - 

KG 100 - Grundstück 153.078 € 

KG 300 - Baukonstruktionen 

544.343 620.007 616.207 612.380 

€ 

KG 400 - Technische Anlagen € 

KG 500 - Außenanlagen 15.788 € 

KG 700 - Baunebenkosten  103.425 117.801 117.079 116.352 € 

Summe Investitionskosten 816.635 906.675 902.153 897.599 € 

Kostendifferenz   90.040 85.518 80.964 € 

Quelle: Eigene Berechnungen auf den vorherigen Annahmen. 

Tabelle 13: Investitionskosten des MFH 40 WE 

Energetischer Standard 

EnEV 

2014 QP 55% / H’T 85% 

Einheit 

Definiert als Basis V1 V2/V3 V4 - 

KG 100 - Grundstück 600.600 € 

KG 300 - Baukonstruktionen 

4.380.124 4.988.961 5.061.098 4.927.591 

€ 

KG 400 - Technische Anlagen € 

KG 500 - Außenanlagen 127.040 € 

KG 700 - Baunebenkosten  832.224 947.903 961.609 936.242 € 

Summe Investitionskosten 5.939.988 6.664.504 6.750.347 6.591.473 € 

Kostendifferenz   724.516 810.359 651.485 € 

Quelle: Eigene Berechnungen auf den vorherigen Annahmen. 

Das Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten weist im Basisfall EnEV 2014 Investitionskosten in Höhe 

von rund 816.600 € auf. Der Standard QP 55% / HT’ 85% führt für den Investor zu zusätzlichen 

Gestehungskosten zwischen rund 81.000 € - 90.000 € (vgl. ebd.). Für das Mehrfamilienhaus mit 40 

WE sind in Summe knapp 5,94 Millionen € nach EnEV 2014 in Ansatz zu bringen; der Standard QP 

55% / HT’ 85% führt für den Investor zu zusätzlichen Gestehungskosten zwischen 650.000 und 

810.000 € (vgl. ebd.).  

4.1.5 Vermeidungskosten zur Energie- und Treibhausgaseinsparung 

Nachdem vorausgehend die Investitionskosten zum Bau der alternativen energetischen Standards an 

den exemplarischen Mehrfamilienhäusern ermittelt wurden, soll an dieser Stelle knapp dargestellt 

werden, welche Vermeidungskosten aus den alternativen Standards resultieren. Hierfür werden die 

Kostendifferenzen zwischen der Basisvariante und den energetisch verbesserten Varianten durch die 

Differenzen der Bezugsgrößen Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf, CO2-Emissionen geteilt. 

Demnach bildet die Variante EnEV 2014 den Ausgangswert für die Energieeffizienz 

(Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf) sowie dem Klimaschutz (CO2-Emissionen). Die aus der 

Perspektive eines Investors identifizierten Kostendifferenzen werden in dieser Vorgehensweise allein 

der Verbesserung der Energieeffizienz oder dem Klimaschutz zugesprochen. Die auf diese Weise 

berechneten Vermeidungskosten dienen als Indikator, mit welchen zusätzlichen Kosten konkret 

welche Energieeinsparungen oder CO2-Einsparungen gegenüber dem Basisfall EnEV 2014
9
 erzielt 

                                                
9
 Anforderungsniveau bis 31.12.2015. 

    





    



Energetische Neubauten nach dem zuletzt diskutierten 

nZEB (KfW 55) Standard gegenüber EnEV 2014: 

min. 0,8 € / qm Wohnfläche (MFH) 

 

Energetische Sanierung nach den Zielen des 

Energiekonzepts 2010:  

min. 1,6 € / qm Wohnfläche (EFH/MFH) 

 

 

 

Unter der Prämisse der vermieterseitigen Wirtschaftlichkeit.  

Merke: Steigende Energiepreise haben auch langfristig betrachtet einen vergleichsweise kleinen 

Effekt auf die Kosten des Wohnens. 



Haushaltsnettoeinkommen Insg. unter 900 
   900 - 

1.300 

1.300 - 

1.500 

1.500 - 

2.000 

2.000 - 

2.600 

2.600 - 

3.600 

3.600 - 

5.000 

5.000 - 

18.000 

Hochgerechnete Haushalte in 

Mietwohnungen in tsd MFH 
17.288 2.858 3.432 1.546 3.429 2.526 2.036 947 514 

Haushaltsnettoeinkommen €/Mon. 706 1.103 1.398 1.741 2.274 3.030 4.158 6.883 

KdW vor Sanierung €/Mon. 367 440 480 529 602 678 789 966 

Anteil KdW am Netto vor Sanierung 33,58% 52,00% 39,90% 34,30% 30,40% 26,50% 22,40% 19,00% 14,00% 

Nach technologieoffener Sanierung                    

Zusätzliche Wohnkosten €/Mon. 74 88 94 101 111 121 131 143 

Neue Kosten des Wohnens €/Mon. 441 528 574 630 713 799 920 1.109 

Anteil KdW am Netto nach Sanierung 40,08% 62,50% 47,90% 41,10% 36,20% 31,40% 26,40% 22,10% 16,10% 

KdW Anstieg in % des Netto 6,50% 10,50% 8,00% 6,80% 5,80% 4,90% 4,00% 3,10% 2,10% 

Quelle: Sonderauswertung destatis (2012) 



Unter der Prämisse der vermieterseitigen Wirtschaftlichkeit sind weitere Verschärfungen der energetischen 

Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden in den analysierten Fällen nicht kostenneutral für den 

Mieter/Nutzer. Dieser zahlt für zukünftige Verschärfungen die Zeche = Kosten-des-Wohnens-Dilemma. 





 

§



Übernahme von steigende Wohnkosten  
setzen eine entsprechende Zahlungsfähigkeit voraus

≤ 85 

  

∅ 100 

  

≥ 128 



Übernahme von steigende Wohnkosten setzten einen 
funktionierenden Markt voraus

sehr hoch 

hoch 

mittel 

gering 

sehr gering 

 Marktzustand 

2008 

Wohneinheiten 

in Mio. 

 schrumpfend 12,7   

 stagnierend  10,8  

 wachsend 15,7 

 Summe 39,2 



Sofern der Markt die höheren Nettomieten der gesetzlichen Anforderungen nicht aufnehmen kann, 

sind entsprechend ausgeführte Gebäude aus der Perspektive des Vermieters regelmäßig nicht 

wirtschaftlich effizient abzubilden (drohender Vermögensverzehr). 

 

Merke: Steigende Fremdkapitalzinsen haben einen starken Einfluss auf die Eigenkapitalrenditen des 

Vermieters. Damit fordern sie aus ökonomischer Perspektive höhere Nettomieten ein. Steigende 

Zinsen stehen damit im Zielkonflikt mit der Energiepolitik!  

Tragfähigkeit der Mieter und Durchsetzbarkeit der 

Miete/Mieterhöhung am Markt sind die eigentlichen 

Probleme  
(Erinnerung: Der Markt wird in der EnEV nicht berücksichtigt.) 



Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Steuerung der Effizienz aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive über die finanziellen Effekte energetischer 

Maßnahmen. Je wirtschaftlicher, desto besser. 



Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   



360 – 920 €/ t CO2 

 

Bei der Ausführung eines Gebäudes im Standard  

‚KfW 55‘ gegenüber dem nach EnEV 2014 in der Nutzungsphase – ohne 

Berücksichtigung der ‚Vorlast‘, die aus Bau resultiert. 

 

vs.  

 

5 - 10 €/ t CO2 

am Emissionsmarkt 

 

 



Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Steuerung der Effizienz aus einer umweltökonomischen Perspektive über die Vermeidungskosten energieeinsparender 

und klimaschützender Maßnahmen! Je günstiger, desto besser! 



Gesamtwirtschaftlich-

umweltökonomische 

Bewertung 
  
 

Ziel ist die kosteneffiziente 

Vermeidung von 

Treibhausgasen  

(– sofern die Bezahlbarkeit des 

Klimaschutzes ein Engpass ist) 

 

Bewertungsergebnis: Technisch 

primärenergetisch optimale 

Lösungen unter „Labor-

bedingungen“ (+Wirtschaftliche 

Lösungen nach § 5 EnEG) 

Bewertungsergebnis: 

Wirtschaftlich optimale Lösungen 

für den spez. Fall vor Ort. 

Bewertungsergebnis 

(sektorübergreifend): THG-

Vermeidungskosten möglicher 

Maßnahmen als Grundlage 

effizienter Steuerung. 

Subjektbezogene 

Bewertungen 
(Perspektiven der Akteure vor Ort) 
 

Ziel ist die wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit aus der 

Perspektive immobilien-

wirtschaftlicher Akteure, 

kostengünstiges Wohnen 

(Eigentümer, Nutzer und 

Produzenten); 

zusätzlich aus Nutzersicht die 

Sicherstellung der Behaglichkeit 

Objektbezogene 

Bewertung 
(technologischer Ansatz) 
 

Ziel ist die primärenergetische 

Effizienz der technischen Lösung 

auf Gebäude-/Quartiersebene 

(DIN 18599 bzw. DIN 4108/4701) 

im Lebenszyklus  

(bzw. die Wirtschaftlichkeit nach  

§ 5 EnEG)   

Neben der objektbezogenen Bewertung im Energieeinsparrecht gibt es weitere Perspektiven, welche den Erfolg der 

Durchsetzung politischer Ziele im Gebäudesektor massiv beeinflussen. 

Die gegenwärtige Steuerungssystematik steht in Konkurrenz zu anderen Schutzgütern (bspw. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT) 

und Zielsystemen – vermag diese Konflikte jedoch nicht abzubilden und zu berücksichtigen. 



Die systemischen Abhängigkeiten sind komplexer, als es die gegenwärtige Umsetzungsstrategie vermuten lässt. 

Der Engpassfaktor zur Steigerung der Energieeffizienz sind die immobilienwirtschaftlichen Akteure – diese sind jedoch in der 

Entwicklung des Energieeinsparrechtes bislang nur unzureichend repräsentiert. 















Ziele werden verfehlt 

und müssen 

angepasst werden 

Steuerungseffizienz im gegenwärtigen System nur bedingt gegeben. 













Innovationen insb. 

der Sektorkopplung 

steigern Potenzial 









Mindestanforderungen (Auszug) 
Treib-haus-

gase 

 Ja 

 Nein 

 Ja 

 Nein 

 Nein 

 Ja 

 Ja 
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